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Erwägungen

E. 15
November 2018 Beschwerde bei der Kammer, wobei sie folgende Anträge stellte (act. 26):
"1. Das Urteil vom 29. Oktober 2018 (EQ180140-L) sei aufzuheben und die Einsprache
gegen den Arrest sei gutzuheissen. 2. Eventualiter sei das Verfahren zur Neubeurteilung an
die Vor- instanz zurückzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich
MwSt. zulasten der Beschwerdegegnerin." 1.3. Mit Verfügung vom 28. November 2018
wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss von Fr. 1'200.–
zu leisten (act. 30). Die Be- schwerdeführerin ersuchte daraufhin mit Eingabe vom 2.
Dezember 2018 um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Erlass der
Kostenvorschuss- pflicht. Eventualiter stellte sie ein Fristerstreckungsgesuch um 20 Tage
(act. 32). Mit Beschluss vom 14. Dezember 2018 wurde das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege abgewiesen und die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses bis zum 31.
Dezember 2018 erstreckt (act. 39). Da der verlangte Kostenvorschuss innert dieser Frist
nicht einging, wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 11. Januar 2019 eine
Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses ange- setzt, wobei sie auf die Säumnisfolgen
aufmerksam gemacht wurde (act. 41). Der Kostenvorschuss wurde auch innert der Nachfrist
nicht geleistet. 1.4. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-23). Die Sache
erweist sich als spruchreif, das Einholen einer Beschwerdeantwort ist nicht erforderlich
(vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchstellerin, Einsprache- und Beschwerde-

- 3 - gegnerin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) ist mit dem vorliegenden Entscheid
lediglich das Doppel der Beschwerde vom 15. November 2018 zuzustellen. 2.1. Gemäss
Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vor- schuss bis zur Höhe der
mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Das Gericht setzt zur Leistung dieses
Vorschusses eine Frist an (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird der Vorschuss auch innert einer
Nachfrist nicht geleistet, so tritt das Gericht auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein
(Art. 101 Abs. 3 ZPO). 2.2. Die Beschwerdeführerin leistete den von ihr mit Verfügung
vom 28. Novem- ber 2018 verlangten Kostenvorschuss wie dargelegt auch innert der ihr mit
Verfü- gung vom 11. Januar 2019 angesetzten Nachfrist nicht (act. 30; act. 41). Andro-
hungsgemäss (vgl. act. 41) ist somit auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1. Ausgehend
von einem Streitwert von rund Fr. 308'000.– sind die Gerichts- kosten in Anwendung von
Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG auf Fr. 250.– festzusetzen. Da die
Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten
aufzuerlegen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). 3.2. Parteientschädigungen sind keine
zuzusprechen, der Beschwerdeführerin nicht, weil sie im Sinne des Gesetzes unterliegt, und
der Beschwerdegegnerin nicht, weil ihr im vorliegenden Verfahren keine erheblichen
Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen:
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